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1. Grundsatz zu Ex-Zonendefinition für brennbare Gase, Dämpfe und Nebel
Zone 0

Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

Zone 1

Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.

Zone 2

Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

(Hinweis: Eventuell gibt die Erdölgesellschaft oder der Betreiber Definitionen für die Zoneneinteilung vor.)
2. Ex-Zonendefinition der Suva für leichtbrennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase, Dämpfe und Nebel
Die Zoneneinteilung ist grundsätzlich nach den Definitionen der Suva-Publikation 2153.d vorzunehmen und der spezifischen Situation vor Ort auf der Station anzupassen.

3. Ex-Zonenplan
Beilage Ex-Zonenplan Nr.      
(Hinweise:
- Bei Neuanlagen:
  + werden die Ex-Zonen idealerweise in einem Rohrleitungsplan eingezeichnet
  + oder in einem Situationsplan der Station eingezeichnet
- Bei bestehenden Anlagen:
  + können die Ex-Zonen in einem Situationsplan eingezeichnet werden
  + oder die Ex-Zonen sind aus einem Standardplan ersichtlich
  + oder die Ex-Zonen sind aus einer Fotodokumentation ersichtlich)
4. Ex-Zonenkennzeichnung
Nach ATEX 137 müssen die Ex-Zonen vor Ort klar gekennzeichnet sein.

In Europa wurde aber davon abgesehen, weil der tankende Kunde die Ex-Kennzeichnung nicht kennt oder nicht versteht und auf der Station bereits sehr viele Verbots- und andere Kennzeichnungen (Rauchverbot, Handyverbot, Chemikalienkleber, etc.) angebracht sind.
In der Schweiz wird die Festlegung zur Ex-Kennzeichnung vor Ort erst getroffen, wenn die Vorgaben betreffend dem „Global Harmonisierten System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien“ (GHS) geklärt und mit der Suva abgesprochen sind.
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